
Lasse lifche »57

lind Lommerzim-ZciMg.
Mit Hochfürstlich - Hessischen gnädigstem Privilégié.

Montag den 8L October.

Verordnung.
V-» Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Hesse«, Fürst,»

 Hersfeld, Graf zu Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg
und Hanau rc. rc.

 trügen hiermit zu wissen: Nachdem bey Uns die bey dem diesjährigen Landconvocationstage am
 O wesend gewesene Stande und Deputirten, Unsere Liebe und Getreue von Prälaten, Ritter-und
Landschaft dahin unterthanigst angetragen, daß . den bisher bey den CollegiiS, Canzleyen, Com
missionen, Aemtern und Gerichten im Lande durch eine allzustarke Ausdehnung der in Proceß -

 und a?.vern Sachen den Parthien, oder sonst communicirt werdenden Abschriften, auch nicht über
all beobachteten Beschreibung der ordnungsmäßigen Buchstaben - und Reihenzahl auf jeder Seite,
so wie durch jede andere Art der Uebernehmung an Copialgebühren, zum Druck Unserer getreuen
Unterthanen, eingeriffenen Mißbrauchen durch eine bestimmtere Ordnung abgeholfen werden möch
te, Wir UnS auch den vorgestellten Umstanden nach hierzu gnädigst bewogen gefunden haben; Sa

setzen, ordnen und wollen Wir hiermit, daß künftig
 i. in allen bey sämmtlichen Dicasterien, Canzleyen, Commissionen, Aemtern und Patrimo-

 «jalgerichttn im LE bey vorkommenden Expeditionen von den Expedienten, Actuarien und Schrei-
Bbbbbb bm


